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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1972

Norm

EO §37 Aa

EO §42 Abs1 Z5 I5

EO §42 Abs1 Z5 C1

Rechtssatz

Der wegen eines Eigentumsanspruches iS des § 418 ABGB gegen die auf sein Grundstück geführte Exekution nach § 37

EO Widerspruch Erhebende kann nach § 42 Abs 1 Z 5 EO die Aufschiebung der Exekution nur in Ansehung der

Grund9äche, die durch den Widerspruch betro;en ist, begehren. Im Falle der Exszindierung eines im Grundbuch noch

nicht aufscheinenden Teils eines Grundstücks kann die Exekution nur hinsichtlich des gesamten hievon betro;enen

Grundstücks als kleinste bestehende grundbücherliche und exekutionsrechtliche Einheit aufgeschoben werden.
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